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29. Kapitel. 

Die Volksſ<ule 

Die Schule im Mittelalter. 

Im Mittelalter befanden ſich bei allen größeren Pfarren Schulen, 
in welchen ausſchließlich der Klerus Unterricht ertheilte. ?) Der etwa 
verwendete weltliche Schulmeiſter wurde zum Dienſte der Kirche, zumeiſt 
als Meßner oder Chorſänger verwendet ; ſeine Anſtellung war keine dauernde. 
In dem älteſten Urbar der Pfarre vom Jahre 1360 heißt es 3. B., 
daß 12 Pfennig dem Schulmeiſter für das Annivergarium des Wolfhard 
Pibracher beſtimmt waren, welche das Spital aus ſeiner Caſſa jährlich 
zu zahlen hatte. Die Methode des Unterrichtes baſirte hauptſächlich, 
da Bücher theuer und ſelten waren, auf dem mündlichen Erklären. Als 
pädagogiſches Hilfsmittel diente die Ruthe. 2) 

Die erſte urkundliche Erwähnung eines Schulunterrichtes in Krems 
fommt 1267 vor. In dieſem Jahre beſtätigte Biſchof Peter von Paſſau 
die von dem Bürger Gozzo in Krems errichtete Hauskapelle, deren 
Beneficiat 4 Schülern Unterricht geben durfte. *) Wahrſcheinlich war dies 
eine Privatſchule, verſchieden von der Pfarrſchule, welche der Pfarrer 
unterhielt, denn unter den Privilegien, welche die Stadt im Jahre 1305 
erhielt, fommt auch vor : Schulen zu halten, „als es mit alten recht her- 
<omen iſt.) Ohne Zweifel wurde mit dem Aufblühen der Stadt dem 
Unterrichte mehr Aufmerkſamkeit zugewendet. Es bildete ſich eine Art Mittel- 
ſchule, *) in welcher nebſt Leſen, Schreiben, Singen der beim Gottesdienſte 
üblichen Hymnen, auch Latein gelehrt wurde. Ueber die Organiſation derſelben 
iſt zwar nichts Näheres bekannt, aber es finden ſich intereſſante Beſtim- 
mungen über die Rechte der Schulmeiſter und über das Verhalten der 
Schüler aufgezeichnet. Es heißt nämlich in der Urkunde, welche Herzog 

!) Mayer, Geſch. geiſt. Cultur in N.-Oeſt. S. 82 ff. (Vgl. folg. Kap.) | 
„.*) Wie unentbehrlih die Ruthe bei der Erziehung galt, geht aus einem 

Gedichte des Konrad von Feuer8brunn (in der Nähe von Krems), geb. um 1160, 
hervor, in welchem er das Jeſukind eine ABC-Scule beſuchen „und gleich beim 
DUE der erſten Buchſtaben mit der Nuthe vertraut werden läßt. (Vontes 1. c. 

. 20). 
3) ddo. St. Pölten, 25. Mai 1267, (Notizenblatt 1. 255). 
*) Priv. 1305. (Strobl a. a. O. S. 1881, S. 55). 4 ; 
s) Zu einer Inſtruction aus dem Jahre 1551 heißt es, daß die Scule ſeit 

alter Zeit einen gelehrten Magiſter zum Schulmeiſter gehabt habe und „bei ihr 
jederzeit befunden worden bei 80 Alt- und Jungperſonen." ; 

1 Dr. Kerſchbaumer, Geſchichte der Stadt Krems. 
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Rudolph II11. der Stadt Krems 1305 ertheilte, unter anderm: „Der 

Schulmeiſter ſoll auch die Gerichtsbarkeit über ſeine Schüler haben, 

außer e8 gehe an den Tod oder die Lähmung (leme, d. i. ein Glied 

abſchlagen). Er nehme darauf Rückſicht, daß kindlicher Unverſtand oft 

unziemliche Bo3heit übet, und der Witz erſt mit den Jahren wachſe. Ein 

unfolgſamer Schüler räume die Stadt, wer ihm Unterſtand gibt, zahlt 

4 Pfund Strafe. Kein Schüler trage ein Schwert oder ein Meſſer. 

Spielt ein Schüler in der Taferne, ſo ſee er nicht mehr Geld ein als 

er im Sake hat; wer von ihm ein Kleid oder Buch oder ſonſt etwas 

zum Pfande nimmt, zahle 2 Pfund Strafe“.?) 

Der Schulmeiſter (Scolaſticus) wurde vom Rathe der Stadt 

beſtellt und zwiſchen beiden ein Vertrag geſchloſſen, welcher gewöhnlich 

auf ein Jahr mit Kündigung lautete. Im. Jahre 1512 nahm der Stadt- 

rath den Meiſter Achaz von Gräß als Schulmeiſter auf und wünſchte, 

daß er den bisherigen Succentor wenigſtens ein Jahr bei ſich behalte. ?) 

Daß der Pfarrer Einfluß auf die Beſezung der Schule. hatte, geht aus 

einem Schreiben des Michael Graf von Hardegg an den Rath zu Krems 
"hervor, in welchem er den Wolfgang Lobl, der vorzeit Schullehrer zu 
Ybbs3 geweſen, zu einem Schullehrer empfiehlt und erſucht, man möge 
auch mit dem Pfarrer guten Fleiß haben, daß er ſeinen Willen dazu 
gebe. 3) Da die Lehrer oftmals Geiſtliche mit niederen Weihen waren, ſo 
finden ſich auch Beiſpiele, daß ſich Schullehrer dem Prieſterſtande wid- 
meten. Im Jahre 1510 empfahl z. B. der Stadtrath dem Biſchof von 
Paſſau den Thomas Han, der durch 5 Jahre hier Schulmeiſter gewejen 
ſei, und jeht Prieſter werden wolle, zu dem vacant gewordenen Bene- 
ficium Philippi und Jacobi.*) 1536 ſtarb Johann Widmann, Beneficiat, 
„j0- der Knaben zu Krems Schulmeiſter geweſt“. 

Aus obiger Darſtellung ergibt ſich, 'daß an der Schule zu 
Krems. Jünglinge ſtudierten (Verbot des Waffentragens, Spielen in 

der Taferne). Daß ſich darunter auch - Ausländer aus dem deutſchen 
Reiche befanden, geht aus dem Berichte über eine Schlägerei 
hervor, welche die Studenten im Jahre 1517 mit den jungen 
Hauern von Krems hatten. Leßtere hatten - die Fenſter in der Schule 
eingeworfen. Die Studenten erregten einen Aufruhr, ſchlugen nicht nur 

die Hauer, ſondern mißhandelten die Leute auf der Gaſſe, bis ſie endlich 
eingezogen wurden ; acht wurden begnadigt, acht aus der Stadt verwieſen. 

1) Strobl, a. a. O. 1881. S. 55. 
2) 1512. (Miſſ. Prot.) 
N 1476. Wien, Sonntag nach St. Viti. (Orig. im Stadtarch.) 

-*) 1610. Sonntag Cantate. (Miſſ, Prot.) 
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Lehtere waren Ausländer von „München, Nürnberg, Dünkelspuhl, Altona, 
Fürſtenfeld und Ratenberg“. Den Studenten wurde verboten mit langen 
Wehren auf der Gaſſe zu gehen. ?) Daß ſo viele Ausländer die Kremſer- 
ſchule bejuchten, erklärt ſich aus dem regen Handelsverkehr, in welchem 
damals die Stadt mit dem deutſchen Reiche ſtand, wohl auch aus dem 
guten Ruf, welchen dieſe Schule damals beſeſſen haben mag. Es war 
eben eine Zeit, in welcher man auch in bürgerlichen Kreiſen auf Bildung 
und Unterricht größeren Werth zu legen begann, wie aus den Beſchwerden 
und Anliegen hervorgeht, welche auf dem Landtage der niederöſterreichi- 
ſchen Erblande zu Innsbruck, wo auch die Stadt Krems vertreten war, 
im Jahre 1518 vorgebracht wurden. Darin heißt e8: „Bisher ſeien auf 
höhere Stellen wenig nicht geborne Edelleute angenommen worden, dieweil 
ſolche Stiſte vom Adel herkommen und als Spitäler des Adels fundirt 
ſind; man fordere, daß bei Erledigungen dieſe Uebung ſich ändere und 
außer Adeligen auch andere Landeskinder befördert werden, damit ſie 
ihre Kinder dem Lande zu Ehr und Nußen ſtudieren zu laſſen bewegt 
werden ; dadurch werden treffliche Gelehrte erzogen werden, deren ſich der 
Landesfürſt im Rath mit geringen Koſten bedienen kann.“?*) 

Einen Aufſchwung nahm das Schulweſen in Krems zur Zeit der 
Reformation. . ' 

Is Die Schule zur Reformationszeit. 

Die Hebung des Schulweſens zu Krems während der Reformations- 
zeit iſt beſonder3 den aus dem deutſchen Reiche hieher gekommenen 
lutheriſchen Prädicanten zu danken. Allerdings wirkten ſie nicht nur in 
der Schule, ſondern auch nach außen für die Verbreitung des Proteſtantis- 
mus, wobei ſie einen ſo maßgebenden Einfluß ausübten, daß das katho- 

liſche Element faſt gänzlich aus Schule und Stadt verdrängt wurde. 
(vgl. Kap. 27). Natürlich ging dies nicht ohne Kämpfe ab, bei welchen 
die für die neue Lehre gewonnenen Räthe der Stadt auf Seite der 
Prädicanten ſtanden. 

Einen willkommenen Anlaß zur Anſtellung neuer Schulmeiſter 
gab die Verleihung vacanter geiſtlicher Beneficien, über welche der Stadt- 
rath Lehensherr war. Dies beweiſt folgender Fall. Das Beneficium 
St. Andreas in der Veitskirche war durch das Abſterben des Johann 
Widmann, Paſſauer Diöceſan, „ſo der Knaben zu Krems Schulmeiſter 
nag EEE 

*) 1517. Rathsprotocoll. 
?) Archiv 1. c. XI. 244, ii“ 
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des Lehrperſonales dem Pfarrer oblag. 

3) Wiedemann, Geſch. d. Ref. 111, 62. 
8) 1549, 13. Mai. 
4) 1551. (Drig. Conc. im Stadtarchiv). 

wennn En === omm mieden mere 

geweſt", erledigt. Der Stadtrath verlich dasſelbe dem Frühmeſſer Andreas 

Meixner. In dem betreffenden NotariatSsact heißt es : „Dieſes Beneficium 

jei Gott zu Lob und Erhaltung eines ehrbaren gelehrten Schulmeiſters | 

verordnet, damit die Jugend in göttlicher Furcht, Zucht und Kunſt unter- 

wieſen und auferzogen werde. Dieweil ſie aber derzeit noch mit keinem 

Schulmeiſter verſehen, ſo wollten ſie ihm (Meixner) dieſes ledige Bene- 

ficium mit dieſer Bedingung und Condition verleihen, daß er ſolches 

gebrauche, bis ſie einen ehrbaren, wohlgelehrten Schulmeiſter erhalten ; 

wo ſie dann dieſes Beneficium zurückfordern und ihm dafür ein anderes 

lediges Beneficium verſchaffen werden“.?) In der That jehnte ſich die 

Bürgerſchaft nach geeigneten Lehrern, denn die im Jahre 1544 abge- 

haltene kaiſerliche Viſitation nahm den Wunſch der Bürgerſchaft nach 

„gelehrten und geſchidten Preceptores“ in das Viſitationsprotocoll auf.?) 

Nebenbei hatte ſie die Abſicht, die Pfarre mit einem der evangeliſchen 

Reformbewegung huldigenden Individuum zu beſetzen, zumal die Erhaltung | 
Ein Schreiben an den Biſchof | 

von Paſſau, in welchem der Stadtrath einen gewiſſen Himmelreich als | 

Pfarrer für Krems dem Biſchof vorſchlug, forderte die Vermehrung des 
Lehrperſonales. Der Biſchof (ſo heißt es in demſelben) möge dem neuen | 
Pfarrer auferlegen drei Schulperſonen (Schulmeiſter, Succentor und 

Locat) mit Tiſch im Pfarrhof zu erhalten, denn zwei Perſonen ſeien zu | 

wenig die Schule zu regieren, weil im Chor viel zu ſingen ſei; die | 
Jugend müßte im Lernen verſäumen und die Schule einen Abgang leiden.) 

Dieſe verbeſſerte Schule kam durch die Opferwilligkeit der Bürger 
zu Stande, wie aus einer Eingabe erhellt, in welcher die Kremſer ſich 
wegen eines Steuerbeitrages zu einem in Wien zu errichtenden Convict 
damit entſchuldigten, daß die Schule der Stadt viele Auslagen mache, 
da ein Schulmeiſter, ein gelehrter Magiſter, ein Cantor und Licentiat 
zu unterhalten ſeien. „Der jezig Schulmeiſter iſt ain Briefter Magiſter 
Viennensis, ein trefflich gelerter und fleißiger Mann, den die Jugend p 
gerne hört, und der mit ſeinem Cantor den Chor wohl regieret. Die 
Bürger müſſen jährlich 100 fl. daraufgeben“.*) 

E25 IG E2 33 

Die Information der 

2) 1536, 9. März. („Angenommen und mit Hand gelobt“). 

Jugend im Choralgeſang bei den Gebet8-Verſammlungen in der Spital- | 
kirche wurde als Aufgabe des Cantors betrachtet. So entſtand in Krems 
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im Jahre 1559 eine evangeliſche Scule, für welche die lutheriſchen 
Bürger einen gewiſſen Marcus Maurer als Cantor aufnahmen. *) 

Der Paſſauer Official klagte über die Schulmeiſter zu Krems, welche 

in der Kirche nur lutheriſche Lieder ſtatt - der Litanei und dem Salve 

Regina ſingen wollen. ?) Noch entſchiedener beklagte ſich der damalige 
Pfarrer Penz. Er verlangte, daß die Schullehrer vom Pfarrer abhängen 

ſollen und ſagt, daß er nicht zugeben könne, daß ſie den Tiſch von den 

Kremſer Herren empfangen (die Lehrer behaupteten nämlich, der Pfarrer 

beſoldet uns nicht, ſondern die Herren, deswegen haben wir auf ihn 

nicht zu merken). Die Schule müſſe dem Pfarrer unterthänig ſein, damit 

der Gotte3dienſt ohne Irrung gehalten, in der Schule nicht verführeriſche 

Katechisömen und falſche Auslegungen des Evangeliums, wie bisher 

geſchehen ſei und noch geſchieht, erfolgen können. Er bitte, daß er volle 

Gewalt über die Schule erhalte und die Lehrer ſelbſt beſolden dürfe, und 
den Kremſern, welche die Beneficien nicht hergeben wollen, auferlegt 

werde, ihm wenigſtens 300 Thaler zu bezahlen. *) 

Seine Bitte wurde jedoch nicht nur nicht beachtet, ſondern im Gegen- 

theile traten die lutheriſchen Magiſter kühner auf. Magiſter Roderius 

machte den Vorſchlag, daß ein Knabe den armen Leuten im Spitale vor 

und nach dem Eſſen aus dem Katechimus etwas vorleſen ſolle, was der 

Rath genehmigte.) Die Knaben wurden zu den Choralgeſängen beim 

evangeliſchen Gottesdienſte verwendet und ſo an dieſen gewöhnt. Durch 

die Kinder wirkte die Schule auf die Familien und erſtere ſtand unſtreitig 

in einem höheren Anſehen als früher ; der Pfarrer hatte den Einfluß 

auf die Schule faſt ganz verloren, und die Mitwirkung zum katholiſchen 

Kirchendienſt von Seite der lutheriſchen Schullehrer hörte von ſelbſt auf. 

Auf die Klage des Rathes, daß ſich der Pfarrer um Schule und 

Kinder nicht kümmere, entgegnete Pfarrer Lebitſch: „Der Stadtrath ſucht 

mir alle Gewalt in der Schule zu entwenden, ich ſoll nichts mehr ſchaffen 

mit dem Schullehrer und ſeinen Collaboratoribus, dieſe gehen in die 

Kirche wann ſie wollen, ſingen mir zum Troß ergerliche Lieder, 3. B. ſtatt 

dem Salve: „Erhalt uns Herr bei deinem Wortt, und ſtöhrr des Bapſts 

: !) Laut Inventar vom Jahre 1559 befand ſich in des Cantors Zimmer 

eine fleine Bibliothek mit lateiniſchen vierſtimmigen Hymnen und Meſſen, ein 

griechiſches Lexicon, Poſtillen, Textus sententiarum Thomx de Aquino, Concionale, 
Grammatica. 

102208: 28. „Jeus: SICHEN 
562, 4. März. (Paſſ. Act.) 

9) 1563, 24. Sept. MEILE Im Jahre 1563 kam Moſes Pflacher aus 
Tübingen als Schulrector nach Krems, einer der bekannteſten luth. Schulmeiſter, der 

1689 als Pfarrer in Kempten ſtarb. (Wiedemann a. a. O. I1l. 69. Note), 
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und Turkhen Mordt“. Ferners zeige er an, daß man an allen Sonntagen 
die cantores und 8colares in die Spitalkirche hinabgezogen, und einmal 
ſchon, am Oſterſonntag nämlich, der Meßner allein das Amt ſingen 
mußte, daß ferner die Prädicanten aus dem Stiftungs- und Pfründen- 
vermögen der katholiſchen Pfarre beſoldet werden.) -- Auch ſein Nachfolger 
Villanus klagte darüber, daß die Lutheraner den Schulmeiſter, Cantor, 
Succentor, Aſtanten, Organiſten und Thurner in ihre Kirche gezogen 
hätten, ſo daß der Pfarrer neue aufnehmen müſſe. ?) Dagegen erklärte 
der Stadtrath dem neu aufgenommenen Schullehrer Michael E>elhuber 
aus Enns, daß die Schule von der Pfarre abgeſondert ſei, „da man's 
bei uns mit der Kirche der Augsburgiſchen Confeſſion gemäß hält.) 

Als Chyträus 1569 die proteſtantiſche Kirchenviſitation in Oeſterreich 
vornahm, war der Prädicant Moſes Neumann (vgl. S. 269) Scul- 
lehrer, der den Titel „Rector“ führte. 1574 überreichte der Prädicant 
Abraham Hundzsegger dem Stadtrathe eine von ihm verfaßte Schul- 
orbnung. Der rührigſte unter allen lutheriſchen Schulmeiſtern zu Krems 
war Dr. Johann Matthäus, geboren zu Schmalkalden. Er war ein 
tüchtiger Schulmann und erwarb ſich Verdienſte um das Schulweſen 
Bald nach ſeiner Ankunft (1575) drang er in den Rath und die Bürger- 
ſchaft, daß ſie willig die Koſten hergebe, um ſtatt des alten verfallenen 
Schulgebäudes ein ganz neues aufzuführen. Der Stadtrath erſuchte den 
Biſchof von Paſſau, ihm das Erasmi-Stifthaus zu der neu zu erbauenden 
Schule gegen ein ewiges jährliches gebührliches Zinsgeld eigenthümlich 
zu überlaſſen. *) Die niederöſterreichiſchen lutheriſchen Stände förderten 

mittelſt Anweiſung der nöthigen Geldmittel dieſes Beſtreben für Hebung 
des Unterrichtes, und ſo fam (wie zu Horn und Losdorf) eine land- 
ſchaftliche Schule in Krem38 mit einem Rector und Schulmeiſter, der 
zugleich Cantor und Prädicant war, zu Stande. *) Doch dieſe Schule 
hatte keinen langen Beſtand. Johann Matthäus mußte auf kaiſerlichen 
Befehl 1578 ungeſäumt die Stadt und binnen 14 Tagen das ganze 

Reich verlaſſen. Der Stadtrath gab ihm ein ſehr ehrenvolles Zeugniß, 
ſchifte ihm 50 Thaler zur Drucklegung ſeiner Grammatik und verwendete 
ſich für ihn bei dem proteſtantiſchen Superintendenten Jacob Andreas, 

1) 1567, an Paſſ. Offic. (Paſſ. Act., Abſchr. im Pfarrarchiv). 310. ui EG (Paſſ ich Pfarrarchiv) 

. 2) 1572, 13. Dee. (Miſſ. Prot.) Der Schullehrer erhielt 200 fl. wovon er ſich 
und ſeine Collaboratoren “erhalten mußte; „die Accidentalien tragen jährlich auch 
etwas ſtattliches" heißt es in demſelben Actenſtü>. 

3 1576, 8. März. (Orig. Conc. im Stadtarch.) 
) Mayer, Geſch. der geiſt. Cultur, S. 426. (Nach Hormayer Arc<. 1827). 
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ſo daß Matthäus ſpäter Profeſſor zu Wittenberg wurde. Später lud 

dieſer den Stadtrath von Krems ein, er möge nach Wittenberg kommen, 
um der Hochzeit ſeines Sohnes Tobias mit des Herrn Laurenz Zochen, 
Doctors der Rechte, eheleiblichen nachgelaſſenen Tochter, der tugendſamen 
Jungfrau Blandina beizuwohnen. Der Stadtrath bedauerte, dieſes Feſt 

nicht mit ſeiner Gegenwart zieren zu können, da es zu weit und zu kalt 
ſei, ſendete aber per Boten 50 fl. Hausſtener, und wünſchte viel Glück. 2) 
Dr. Matthäus verfaßte eine ganz. neue Schulordnung, welche Lehrern 
und Schülern gewiſſe Geſetze vorſchrieb, wornach ſie ſich zu richten hätten. 
Dieſe Schulordnung des Dr. Matthäus wurde 1580 gedru>t mit der 
Aufſchrift: „Scholae Cr emsensis in Austria descripta formula. In 
novorum paedagogorum gratiam, qui ad Sscholas operiendas vel 

regendas vocantur; edita a Joanne Mathaeo Schmalcaldensi theo- 

logiae doctore et professore publico in Academia Wittenbergensi“*. ?) 
Der Stadtrath ſchenkte dem Dr. Matthäus für die Zuſendung der 
gedruckten Kremſeriſchen Schulordnung 15 Thaler.) 

Einige Beſtimmungen aus der Schulordnung des Dr. Matthäus 
verdienen zur Charakteriſtik der Zeit mitgetheilt zu werden; auch ergibt 
ſich daraus, daß die proteſtantiſche Schule eine Mittelſchule, wie wir jetzt 
jagen würden, war. Es heißt darin : 

Inſpector der Schule ſoll der Prädicant ſein, dem zwei ſtudierte Bürger zur 
Seite ſtehen ſollen. Für eine wohlbeſtellte Particularſchule ſeien vier Lehrkräfte 
nothwendig: der Schulmeiſter (ludirector), der lateiniſch, griechiſch, Poeſie und 
Rethorik verſteht ; Ober- und Unterlehrer (Supremus und Infimus) ſollen ebenfalls 

der lateiniſchen und griechiſchen Sprache mächtig ſein und. eine gute Handſchrift 

haben; der Cantor ſoll ein fertiger Lateiner, Muſiker und Arithmetiker ſein. Die 
Beſoldung ſei ehrlich, denn nur ſo kann man auch gelehrte Schuldiener haben, Dieſe 

ſollen ihre Lectionen und Stunden genau halten, ſich ehrſam und züchtig betragen, 

nicht in kurzen Reitersmänteln und zerfeßten Hoſen einhertreten, nicht ſchlemmen, 

!) 1580, 4. Februar. (Stadtarch.) 
j 2) Sie heften aus jechs Kapiteln. Dieſe Kremſer -Schulordnung wurde 
in eine Sammlung von allerhand zum Schulweſen gehörigen Schriften, welche 

zu Thorn in Preußen 1586 erſchien, aufgenommen, wo auch beigefügt iſt: „Carmen 
de exstructione et ineremento Schols Cremgensis atque de militia Scholastica 
18 cadem Schola Sub initio examinis autumnalis a Vito Cunis, ejusdem Schol2 

Se (Vgl. Raupac<h, Evangel. Oeſterr. 4. Fortſ., S. 103. Presbyterologie 
S. 113). | 

. 9) 1581, 5. Jänner. -- Derſelbe Dr. Johann Matthäus Hieß. 1580 die 
lateiniſche Grammatik Philipp Melanchthons zu Leipzig drucken und widmete das 
Buch der Stadt Krems. In der Vorrede empfahl ex der Kremſer Schuljugend das 

Buch aufs wärmſte und in der Schlußrede ermahnte er die Lehrer der Kremſer Schule 
am wahren bibliſchen Glauben feſtzuhalten. Der Stadtrath dankte am 4. Februar 
1580 für die Dedication, ſendete 50 Thaler und beſtellte 500 Exemplare. 
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praſſen, nächtlich hofiren 2c., damit Schüler und Leute an ihnen ein gutes Exempel 
haben. Ein Unverbeſſerlicher ſoll bei Zeiten abgeſchafft werden. Mit der Ruthe ſollen 

ſie nicht zu langſam, aber auch nicht zu ſcharf ſein. 

Wenn man des Tages ſechs Stunden hält, 3 Vormittag und 3 Nachmittag, 
ſo iſt es übrig genug. Beginn Schlag 7 Uhr und Schlag 1 Uhr. Jeder Lehrer ſoll 
des Tages vier Stunden haben. Die Schüler ſind in fünf Klaſſen einzutheilen. Die 

5. oder geringſte Klaſſe ſei für Anfänger im ABC, Buchſtabieren und Leſen; ſie 
ſollen täglich die Stücke de8 KatechiSmus ohne Auslegung recitiren. 4. Klaſſe : fertig 
leſen und ſchreiben, lutheriſcher KatechiSmus mit Auslegung; lateiniſche Säße. 

3. Klaſſe: Lateiniſche Grammatik, griechiſch leſen und ſchreiben. 2. Klaſſe : Latein 
und Griechiſch; theologiſche Lectionen. 1. und höchſte Klaſſe: Große lateiniſche und 

griechiſche Grammatik, Leſen des Cicero und Virgilius; Dialectik und Rhetorik ; 

theologiſche Lection; ſchriftliche Aufſäße. =-- Vor Beginn der Schule Gebet. “Die 

Lehrer ſollen vor Aus8gang der Stunde nicht hinausgehen und ſich des Dictirens und 
Scmierens enthalten. Jm“April und Herbſt Examen aller Lectionen. 

Arme und fremde Studenten ſollen in der Schule beherbergt werden und 
zwar in ſeparaten Kammern; der Prädicant ſoll die Bürger öfter auf der Kanzel 
ermahnen, daß ſie die armen Knaben unterhalten und ihnen Suppe, Kraut oder 

Zugemüſe und ein Fleiſch auf die Schule geben, davon ſie zu leben haben. 

Das Verhalten der Schüler außer der Schule ſei ohne Geſchrei und Tumult ; 
begegnet ihnen ein Kirchendiener, ein Herr des Raths, ein gelehrter und ehrſamer 

Mann, eine ehrliche Weibsperſon, ſollen ſie das Biret fein züchtig abziehen ; mit den 

Bauernbuben ſollen ſie auf der Gaſſe nicht umlaufen oder ſpielen; Karten- und 

Würfelſpiel, Beſu< de8 Wirths8hauſes, von Hochzeit oder Tanz iſt verboten. 

In den drei oberſten Klaſſen iſt Lateiniſch zu reden; wer die Mutterſprache 
redet, erhält vom Coricaeus das Signum; wer dieſes über Nacht] behält, ſoll 
geſtraft. werden.) 

Es lebte ohne Widerrede damals ein ernſtes Streben nach höherer 
Bildung in der Bürgerſchaft. Söhne der beſſeren Familien wurden auf 
auswärtige (deutſche oder italieniſche) Univerſitäten, die damals einen 
hohen Ruf genoſſen, geſchickt, und kehrten von dort als Rechtskundige 

nach Oeſterreich zurück, wo ſie in wichtigen Stadtämtern ihr Wiſſen und 
Wollen geltend machten. So hatten der Bürgermeiſter Wolfgang Huet- 
ſtoer und zwei Stadtrichter von Krems ihre Studien auf der italieniſchen 

Univerſität Padua gemacht?), mehreren Kremſerſöhnen gab der Stadtrath 
Empfehlungsſchreiben an den Rector der Univerſität zu Wittenberg, dem 

ä Nach einem Auzzuge in Kinzl's Chronik S. 161-165. 
Bl ) Vgl, Luſchin von Ebengreuth, Oeſterreicher an italieniſchen Univerſitäten. 
D 5 n. 5. Landeskunde 1882, S. 257, 271. Aus Krems ſtudierten an denſelben 
“ <ler Heliſeus (1548), Huetſto>er Wolfgang (1585), Ortner Martin (1567), 
eg 14,750: Georg (1568), Zacharias Turnerus (1583), Präntl Zacharias (1596), 

er Procurator deutſcher Nation zu Padua war. (v. Luſchin 1. c. 1884, S. 501, 512). 
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damaligen Bildungscentrum der Länder deutſcher Nation ;1) drei Kremſer 
ſtudierten an der Bürgerſchule zu Joachimsthal. 2) 

Als" Gegengewicht gegen dieſe im proteſtantiſchen Sinne organiſirte 
Schulordnung erſchien katholiſcherſeit8 eine neue Sculordnung, welche 

der eifrige Gegenreformator Melchior Kleſel durchzuführen ſich bemühte. 
In dieſer Schulordnung wird unter anderm vorgeſchrieben, daß keine 
unkatholiſchen Schriften gebraucht, nur der Katechismus des Caniſius 
gelehrt, die Schüler alle Sonn- und Feiertage zur Kirche, in der Faſten- 
zeit und an hohen Feſttagen zur Beicht und Communion geführt werden 
ſollen. Official Kleſel, der 1579 ſelbſt in Krems die Gegenreformation 
vorgenommen, verlangte, daß die Kinder zur deutſchen Schule zu ſchien 
und nach der neuen Schulordnung zu unterrichten ſeien. *) Von Seite der 
Regierung wurde das Beſtreben Kleſels in allen landesfürſtlichen Orten, 
alſo auch zu Krems, eifrig unterſtüßt. Erzherzog Ernſt ſchi>te dem 
Stadtrathe dieſe Schulordnung für den lateiniſchen und deutſchen Schul- 
meiſter, wie für die Schulmeiſterin der weiblichen Jugend, worin es zur 
ſtrengen Pflicht gemacht wird, die Kinder in den Grundſäßen der h. 
Religion ſorgfältig zu unterweiſen, da die Religion die Grundfeſte iſt 
für die Tüchtigkeit des künftigen Bürgers. Die Lehrer und Lehrfrauen 
ſollen bei dem Empfang der h. Sacramente bei Beobachtung der Faſttage 
und anderen Uebungen kirchlichen Sinnes, wie auch in der Moralität, 
ihren Zöglingen zum Exempel ſein, damit ihre Lehre und ihr Leben 
wohl übereinſtimme. Auch mögen die Lehrer und Lehrerinnen fleißig mit 
den Kindern den Geſang üben, und ſie jeden Sonn- und Feiertag in 

das Hochamt führen. * -- In dem zwiſchen der Stadt und dem Pfarrer 
abgeſchloſſenen Vergleiche ſtellte Kleſel das Verlangen, daß die Kremſer 
die Schule erhalten, den Schullehrer aber nur mit Vorwiſſen des Pfarrers, 
dem er zu präſentiren ſei, aufnehmen ſollen. *) In Folge dieſer Gegen- 
ſtrömung verloren ſich nach und nach die lutheriſchen Lehrer und katholiſche 
wurden wieder angeſtellt. *) 

So ſchnell vollzog ſich allerdings der Uebergang nicht; denn noch 
im Jahre 1590 wurde auf dem Rathhauſe vom Schulmeiſter Mitterer 

!) Solche Empfohlene waren 3. B. Knüttinger, Holzer. ; 
?) Zu Joachimsthal zahlte ein Student jährlich 10 fl. für Privatunterweiſung, 

35 fr. wohentlich für Koſt, die größeren 42 kr. (Miſſ. Prot. 1. 65, 288). 
3) 1584. (Paſſ. Act.) 
y un 27. Mai. (Orig. im Stadtarch.) 

585, 18. Aug. (Paſſ. Act. (5 S 
250 der Ber LEUNG des Beneficiaten Hans Stoll (+ 1587) 

erſcheint Magiſter Johann Leander als lateittiſcher Schulmeiſter zu Krems. (Pfarrarch.) 
Vgl. Winter, Ueber latein. Schulmeiſter. (Blätt. f. Landesk. 1876, S. 350). 
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eine dramatiſche Darſtellung aufgeführt des Inhaltes, daß. der Glaube 
allein ſelig mache. ) Der Dechant brachte dieſe und noch andere Beſchwerde- 
puncte bei einer am 21. Februar 1603 abgehaltenen Commiſſion vor. 
So wollte er auch, daß hinfüro nicht mehr als ein deutſcher Schulmeiſter 
ſei, welcher in der lateiniſchen Schule, ſintemal allda Raum genug vor- 
handen, ſeine Wohnung und Schule halten ſolle. Als dagegen bemerkt 
wurde, daß beide Schulmeiſter in einem Hauſe ſich nicht wohl betragen 
und daher zwiſchen ihnen und ihren Weibern allerlei Ungelegenheiten 
entſtehen möchten, erbot ſich zu deſſen Verhütung der Dechant ein gelegen- 
ſames Stifthaus darzuleihen, darin der deutſche Schulhalter ſeine Habitation 
haben möchte; oder man möge dem lateiniſchen Schulmeiſter zugleich die 
deutſche Schule auftragen, damit beide an einem Ort adminiſtrirt werden 
und mehr Sorge und Zucht herrſche. Die Antwort darauf aber lautete : 
„Es ſoll beim Alten bleiben wegen des Neide8 der Sculmeiſter und 
weil die zwei deutſchen im Mai geſtorben“. Dagegen folgte die Verſicherung: 
„Wir haben den jetzigen deutſchen Schulmeiſtern mit Ernſt und bei 
Verluſt ihrer Schulmeiſterei eingebunden, ſich fürbas der Religions- 
reformation gemäß zu verhalten und anſtatt des lutheriſchen den fatho- 
liſchen Katechizmus der Jugend fürzutragen."?) 

Die Schule na< der Reformation. 

Es war eine trübe Zeit der materiellen Verwüſtung und moraliſchen 
Verwilderung, welche mit den Greueln des dreißigjährigen Krieges über 
ganz Deutſchland, namentlich über Oeſterreich hereinbrach. Die Rüc- 
wirkung auf Schule und Erziehung konnte nicht ausbleiben, obwol die 
Schule wieder wie ehedem ausſchließlich im Dienſte der Kirche und in 
Abhängigkeit vom Pfarrer ſtand. Von einem ordentlichen Schulbeſuch 
war feine Rede; es war kein beſonderes Verlangen darnach und ein 
Schulzwang beſtand nicht. Der Staat kümmerte ſich faſt gar nicht um 
das Schulweſen. Man begnügte ſich mit den Elementargegenſtänden und 
glaubte ſchon Außerordentliches zu leiſten, wenn man beim Unterrichte 
den Orbis pictus des Amos Comenius als Veranſchaulichungsmittel 
benüßhte. *) Als Leſebuch diente der KatechiSmus. Im Ganzen alſo befand 
ſi der Schulunterricht in der Zeitepoche nach der Reformation in einem 
traurigen Zuſtande. 

!) Bericht des Pfarrer Hofmann an Kleſel, 24. Febr: 1590. (Paſſ. Act.) 2?) 1603, 15. December. ii R IN 3) Mayer, Topogr. N.-Oe. 7. Heft. 



REER NIE NET HEGTE EEN 

299 

Ein Hemmniß der Entwielung der Schule war auch, daß der 
Schullehrer ſich nicht ausſchließlich ſeinem Berufe widmen konnte, weil 
er nebenbei zur Ausübung der Kirchenmuſik gleich den übrigen Kirchen- 
muſikanten verpflichtet war. Zu welchen Unannehmlichkeiten dies führte, 
ergibt ſich aus einem Actenſtücke vom Jahre 1626, in welchem der 
damalige Dechant den Pfarrmuſikanten und Sängern die Mitwirkung in 
der Dominikanerkirche verbot. Als Gründe führte er dafür an 1. weil 
täglich drei Aemter, nämlich in der Pfarrkirche, bei den Jeſuiten und 
Dominikanern gehalten werden ; die Muſikanten müßten eiſerne Naturen 
haben. 2. verſäumen ſie die Schule. 3. durch das bereits allgemein 
werdende Figuriren werde die Stimme zu ſehr hergenommen, daß man 
ſie dann bei einer Solemnität nicht brauchen könne. 4. thun ſie ihren 
Dienſt bei der Pfarrkirche ſchlecht, wofür ſie doch angeſtellt und bezahlt 
ſeien. 5. bezahle ſie wohl der Stadtrath aus dem Kirchenvermögen, aber 
er, Dechant, habe mit ihnen zu ſchaffen, „daher ſie auch nur zu ihm 
um Khundſchaft und Abſchied kommen, wenn einer wegzeucht“. 1) -- Dagegen 
beſchwerte ſich ein anderer Dechant, daß der Stadtrath keinen Muſikus 
als Lehrer anſtelle, und. forderte ausdrüclich, daß ein Schulmeiſter 
angeſtellt werde, der zugleich Muſiker ſei. Das <arafkteriſtiſche “Schreiben 
lautet: „Von alten Zeiten her ſei der Schulmeiſter zugleich Muſikus 
und Cantor geweſen (wie Wagmayr, Pichlmayer), er und ein Präceptor, 
deſſen er benöthigt, beſorgten an Sonn- und Feiertagen den Chor. Die 
Einwendung, daß dadurch die Unterweiſung der Kinder vernachläſſigt 
werde, ſei unbegründet. An Sonn- und Feiertagen, an welchen die 
Muſikanten auf dem Chor nöthig ſind, ſei die Schuljugend nicht ver- 
ſammelt; zur Zeit der Kinderlehre an Sonntag-Nachmittagen ſei kein 
Dienſt in der Pfarrkirche; an Werktagen, wo die Kinder bei der täglichen 
Meſſe erſcheinen, ſei ebenfalls kein Hinderniß, denn wenn ja an ſolchen 
Tagen ein geſungenes Amt einfalle, ſo könne einer bei den Kindern ver- 
bleiben. E38 ſei eine Verleumdung, daß er (Pfarrer) die Unterweiſung 
der Jugend verhindern wolle; er zahle alle Jahre ein merkliches Scul- 
geld für arme Kinder, damit auch dieſe leſen, ſchreiben und „raitten“ 
(rechnen) lernen, jo im Jähre 1721-65 |f: 18 15 in Zäahre 1722 

93 fl. 18 fr. Er verlange von einem Schuladjuncten, daß er ein guter 
katholiſcher Chriſt jei, die <riftliche Lehre kenne, des Schreibens und 
Rechnens kundig und mithin alſo beſchaffen ſei, daß er die Kinder ſowol 
in den Wiſſenſchaften, als auch in der <riſtlichen Lehre, guter Zucht 

!) 1626, 14. März. (Stadtarch.) 
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und Sitte unterweiſen könne. Die vom Tenoriſten gehaltene Winkelſchule 
ſei ſchädlich, weil die Kinder, wenn ſie vom Schulmeiſter gezüchtigt wer- 
den, gleich zu dem Winkelſchulhalter laufen, welcher ſie verzärtelt und 
in der Zucht und Unterweiſung vernachläſſigt. Er wünſche daher, daß 
der Winkelſchulmeiſter abgeſchafft und von dem Stadtrath im Einverſtändniß 
mit dem Pfarrer ein ſolcher beſtändiger Schulmeiſter aufgenommen 
werde, welcher der Schule und dem Chor gebührend vorſtehen könne.) 
Wie aus Obigem erhellt, gab es alſo nebſt der Stadtſchule auch eine 
Privatſchule. 

Im Jahre 1762 erſchien eine vom Bürgermeiſter und Rath unter- 
fertigte Schulordnung, welche folgende Beſtimmungen enthielt: 

1. Der Schulmeiſter ſoll nüchtern, eines auferbaulichen Wandels ſein, eine 

ſchöne Fractur-, Kanzlei- und Current-Scrift ſchreiben, und die Rechenkunſt gut 
handhaben können. 2. Da die Furcht Gottes der Anfang aller Weisheit iſt, ſo ſoll 

ſie der Schulmeiſter ſelbſt gut inne haben, und ſie den von Gott geliebten Kindern 

dur< wöcentlich zweiſtündigen Unterricht und durch ſein Beiſpiel einprägen. 3. Er 
führe die Jugend in den Gotte3dienſt, und nehme ſeinen Platz nicht weit von der 

Kirchenthür, damit die Kinder nicht weglaufen, achte darauf, daß ſie nicht ſchwäßen 

einander ſtoßen oder zupfen. 4. Die Säumigen ſind dem Schul-Commiſſär anzuzeigen. 

5. Zu Neujahr, Oſtern, Pfingſten, Weihnachten, an den vornehmen Marienfeſten, 

wie auch des h. Schußengels, Franz Xav., und Aloysii iſt gemeinſame Beicht. 6. Die 
Proceſſionen, worunter auch der Einzug der Mariazeller Wallfahrer, ſind von der 

Jugend zu begleiten, da das unſchuldige Gebet der Kinder Gott am meiſten gefällt. 
7. Jeden Tag um */, auf 3 Uhr haben die Kinder in der Schule zu ſein, da iſt 
das Morgengebet, dann der Kir<gang (mit erhobenen Händen), jedes habe mit ſich 
den Roſenkranz. 8. Alle ſollen beten, nicht aber auf die Leute und auf die Kirchen- 

thüre jehen, und mit einander ſchwäßen, was Alles die Mägdlein beſonders im 

Gebrauch haben. Nach der Meſſe wird vor dem Miſſionskreuz draußen ein kurzes 
Gebet verrichtet. 9. Das Schulgebet iſt nicht zu unterlaſſen. 10. Man ſehe ſtrenge 
auf Sittlichkeit, wie auch auf Ruhe und anſtändiges Benehmen auf der Gaſſe, und 
daß die Jugend überhaupt nicht viel Zeit zum Müſſiggang und Herumlaufen finde. 
11. Das Sculgeld iſt für die, welche beim ABC-Taferl und Namenbüchl ſind, 1 kr. 
wochentlich, die ſchon zu leſen anfangen, zahlen 2 kr., die ſchreiben lernen, 3 kr., 
für arme Kinder hat der Lehrer ſein Solar. 12. Ferien ſind 8 Tage vor und 8 Tage 
nach Simoni.?) 

Der Ort, an welchem der Primarunterricht ertheilt wurde, war die 
ſogenannte Stadtſchule. Dieſe lag in der Schulgaſſe, alſo in der 
Nähe des Pfarrplazes. Schon im Jahre 1530 findet ſich die grund- 

bücherliche Bezeichnung: „das zwiſchen gemeiner Statt-Schulhaus und 
dem Geſellenprieſter-Stifft gelegene Stifthaus St. Johann in Carnario*, 

1!) 1723. Beſchwerde. (Pfarrarch.) 
?) 1762, 18. Nov. (Stadtarch.) Siehe Kinzl, Chronik, S. 305. 

/ 
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wodurch die Lage der Stadtſchule genau angegeben wird.) In dieſem Hauſe, 
welches (nach jehigem Urtheile) nur den beſcheidenſten Wünſchen genügte, 
befand ſich nebſt der Wohnung des Lehrers die ſtädtiſche Volksſchule bis 
zum Jahre 1776, wo die Hauptſchule der Piariſten eröffnet wurde. (Siehe 

unten). Nach dem Jahre 1776 galt ſie als Vorbereitungsſchule 
auf die Hauptſchule und umfaßte in der Regel zwei Jahre, wenn nicht 
durch Privatunterricht nachgeholfen wurde, was in den beſſeren Familien 
geſchah. ?) Sie beſtand bis 1864, wo ſie mit der Hauptſchule vereinigt 
wurde. 

Ueber das Eigenthum dieſes Hauſes iſt man bis zur Stunde nicht 
klar geworden. An die Gewähr geſchrieben ſind die Kirchenmeiſter zu 
Unſer Frauenkirche in Krems.*) Grundbücherlich diente das Haus dem 
Katharina-Stift in Krems, welches die Jeſuiten 1626 erwarben. Nach 
deren Aufhebung fiel das Grundbuch dem Stifte Melk zu, welches die 
ehemalige Jeſuiten-Herrſchaft Weidling (bei Theiß) vom Aerar kaufte. 
Die Pfarrkirche bezahlte bis zum Jahre 1848 den Grundbuchsdienſt und 
die Renovation8gebühr. 

Da die Sorge für Ertheilung des Elementar-Unterrichtes bis zur 
Regulirung des Volksſchulweſens in Oeſterreich der Kirche oblag, ſo hatte 
dieſe ohne Zweifel auch für die zu dieſem Zwecke dienlichen Localitäten 
zu ſorgen. Der darin wohnende Sculrector war ein Bedienſteter der Pfarre 
und bezog früher von der Kirche ſeinen LebenSunterhalt. (Vgl. oben 
S. 234). Nach der Regulirung des öſterreichiſchen Volksſchulweſens 
unter Kaiſerin Maria Thereſia wurde die „Stadtſchule“ der Stadtgemeinde 
zur freien Benühung ohne Entrichtung eines Miethzinſes überlaſſen. Es 

befanden ſich darin zwei Lehrzimmer und die Naturalwohnung des Stadt- 

ſchullehrers. Die nothwendigen Baulichkeiten ſowie die Steuern bezahlte 
die Stadtgemeinde. =- Als im Jahre 1863 in Krems eine Landes- 

!) neben dem jezigen Meßnerhaus ; alt Nr. 244, neu Pfarrplaß 6. 

?) Noch manchen der jeht lebenden Kremſerbürger dürfte der Namen Joſeph 

Jlkerl, der vom 1. Nov, 1807 bis 25. Juli 1849 Stadtſchullehrer war, in Erinnerung 
ſein, Er wurde von den kleinen Kremſern wie ein Wauwau gefürchtet, der er übrigens 

nicht war. Er ſtarb, mit dem Verdienſtkreuze decorirt, 86 Jahre alt, am 20. Sept. 1864. 

- ) Im Originalgrundbuch des St. Katharina-Stiftes 1627--1708 heißt es: 

„Eigenthümer der Schule auf dem Freydhof, darin der Rector wohnt, die Kirchen- 

meiſter zu Unſer Frauenkirchen. Dient von einem Haus und Preß auf U. Frauen- 
berg zu Burgrecht in Krems 2 Pfg. Item die Schule auf dem Freythof, darin der 

Rector wohnt 16 Pfg.“ -- In dem Grundbuch der ?k. k. Herrſchaft Weidling des 
St. Katharina - Stiftes in Krems, anfangend 1779 heißt es: „Das Schulhaus der 

l. f. Stadt Krems. Beſitzer : Die Kirchenmeiſter daſelbſt“. "Daß die „Kirc<henmeiſter zu 

U. Frauenkirchen“ als Beſißer angeſchrieben ſind, erklärt ſich wohl aus dem Umſtande, 

daß die Herrſchaft Weidling den Jeſuiten gehörte, welche die Frauenkirche beſorgten, 
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Oberrealſchule errichtet wurde, wurde die Elementarſchule (erſte Klaſſe) 
in das Schulgebäude der Piariſten transferirt und dem Stadtſchullehrer 
(Lehrer der 4. Klaſſe) von der Stadt eine andere Wohnung aufgenommen 
und bezahlt, das Stadtſchulhaus dagegen ad interim für die Realſchule 
adaptirt und auch bis zum Jahre 1865 als Realſchule benüßt. Nach 
Erbauung des neuen Realſchulgebäudes, welches 1866 bezogen wurde, 
wurde das Stadtſchulgebäude disponibel und die Stadt beabſichtigte 
dasſelbe den ſtädtiſchen Beamten als Naturalwohnung anzuweiſen. 
Dagegen proteſtirte die Vermögensverwaltung der Pfarrkirche Krems, 
welche das Eigenthums8- und Benüßkungsrecht der Kirche geltend machte, 
nachdem die Benühung des Stadtſchulgebäudes der Stadt nur für Scul- 
zwecke zur Benüßung überlaſſen worden war. Die kirchliche Behörde 
billigte die Reclamation des kirchlichen Eigenthumes und erklärte, daß 
der Pfarrkirche das unbeſchränkte Benüßungsrecht dieſes Hauſes zuſtehe. ?) 
Die Gemeinde wollte dieſes Recht nicht anerkennen, ſprach jedoch die 
Hoffnung aus, daß durch freundliches Zuſammenwirken beider Theile 
dieſe Angelegenheit im gütlichen Wege ohne Rechtsſtreit ihre Erledigung 
finden werde. ?) Die Sache blieb jedoch bis jekt unentſchieden, da von 
keiner Seite Vergleichsanträge geſtellt wurden. 

Die k. k. Hanptſchule. 
Während der glorreichen Regierung der großen Kaiſerin Maria 

Thereſia wurden zahlreiche Vorſchläge zur Verbeſſerung des vernachläſſigten 
Schulweſens gemacht, denn das Intereſſe für Aufklärung und Volksbildung 
hatte alle Kreiſe des öffentlichen und Privatlebens erfaßt. Nach vielen 
Berathungen genehmigte die Kaiſerin am 6. December 1774 die „Allge- 
meine Schulordnung für die deutſchen Normal-, Haupt- und Trivial- 
ſchulen in ſämmtlichen k. k. Erblanden“. Laut dieſer Verordnung hatte 
ſich der Schulbeſuch vom 6. bis zum 12. Jahre zu erſtre>en; darnach 
ſollte die Wiederholungsſchule an Sonntagen ſich anſchließen. Die Auf- 
ſicht über die Schule wurde dem Ortsöpfarrer eingeräumt, die Ueber- 
wachung des Schulbeſuches dem weltlichen Ortöſchulaufſeher und der 
Ortsvbrigkeit, die Oberaufſicht über einen gewiſſen Schulbezirk dem 
Viſitator und dem Kreisamt. 5 

Da nach der neuen Schulordnung in jedem Kreiſe wenigſtens Eine 
Hauptſchule und in jeder Provinz eine Normalſchule als Muſter aller 

4 naeh v. 18. Sept. 1865. (Pfarrarch.) 

*) Helfert, Oeſterr. Volk. Di "SEREN ed 
Volksſchule 0 M. Rien ſe. 7800; 1: Band. Die Gründung der öſterr 
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übrigen Schulen, an welcher auch die Lehrer für die anderen Schulen zu 
bilden ſeien, errichtet werden ſollte, ſo wurde in Krems im Jahre 1775 
eine k. t. Hauptſchule mit 3 Klaſſen angeordnet. Die Regierung war 
der Anſicht, daß. in dem Gebäude des Seminar3 die deutſche Hauptſchule 
untergebracht werden könnte, zu deren Subſiſtenz ſeien von jeder Verlaſſen- 
ſchaft eines Reichen 2 fl., eines Armen 1 fl., überdieß von jedem Knaben, 
der ſie beſucht, wöchentlich 6 kr. einzuheben. Der neuernannte Director 
ſoll 400 fl., die beiden Lehrer (Bidermann und Baumberg) jeder 300 fl., 
der Katechet 150 fl. beziehen. Die Verrechnung der Empfänge und Aus- 
gaben für die neue Hauptſchule weiſt für das Jahr 1776 aus: Baar- 
empfang durch die n. ö. Regierung 1000 fl., ſonſthin 138 fl. 39 kr., 
Ausgaben 994 fl. 28 kr. Doch ſchon am 1. November 1776 verfügte 
eine Regierungsverordnung die Transferirung der Hauptſchule von Krems 
nach St. Pölten. 

Inzwiſchen hatten jedoch die Piariſten zu St. Pölten, die durch 
Aufhebung des Jeſuitenordens freigewordenen Gebäude zu Krems durch 
allerhöchſte Entſchließung vom 31. October 1776 erhalten, wo ſie ſogleich 
eine Hauptſchule mit drei Klaſſen errichteten. ?) Laut der politiſchen 
Sculverfaſſung vom Jahre 1806 hatte der jeweilige Dechant von Krems 
als Schuldiſtrictsaufſeher die Aufſicht auch über dieſe Hauptſchule. 1828 
erfolgte eine Erweiterung der Hauptſchule durch die vierte Klaſſe mit 
zwei Jahrgängen, welche bis zur Errichtung der niederöſterreichiſchen 
Lander-Oberrealſchule dauerte. 

An dieſer Schule erhielten die Kremſer - Shüler den Elementar- 
Unterricht, darunter jo Manche, die ſich ſpäter in den verſchiedenſten 
Stellungen hervorthaten und ihren Lehrern ein dankbares Andenken 
bewahrten. Die Piariſten leiteten dieſe Schule unter den denkbar beſchei- 
denſten Verhältniſſen bis zum Ende des Schuljahres 1870, wo das neue 
Volksſchulgeſeß ins Leben trat. 

Die Knaben-Volksſchule. 

Mit dem Reichsvolksſchulgeſeße vom 14. März 1869 bekam das 
Schulweſen eine ganz neue Organiſation. - An die Stelle der geiſtlichen 
Aufſicht traten k. k. Bezirksſchul- und Landesſchulinſpectoren. Am 3. Februar 

) Zur Gründung der Hauptſchule warden laut Regiorungs - Vero: dnung 
7900 fl. aus der Althan Jonäs'ſchen Studentenſtiftung (vgl. folg. Kap.) verwendet, 

(Kinzl's Chronik, S. 313), welcher Betrag 1807 anläßlich der Errichtung des Con- 
victes zu Krems zurückgegeben wurde, wogegen der St. Pöltner Hauptſchule ein 
lührl. Unterſtüßungsbeitrag von 946 fl. 25 kr. aus dem Normalſhulfonde angewieſen 
wurde, (Jntimat.-Decr. 3. Dec. 1807). 
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1871 conſtituirte ſich der Orts8ſchulrath von Krem3 mit dem Vorſikenden 
Zeno Gögl und dem Ortsſchulaufſeher Dr. Florentin an der Spike. Die 
5IClaſſige Volksſchule, welche im Gymnaſialgebäude der Piariſten unter- 

gebracht war, ging mit Beginn des Schuljahres 1871 aus den Händen 
des Piariſten-Collegiums in die proviſoriſche Leitung des weltlichen 
Lehrers Daniel Kröß über, und nach Verlegung der Lehrerbildungsanſtalt 
von St. Pölten nach Krems in die Hände des Directors derſelben, 
Johann Hübl, da die Volksſchule als Uebungsſchule dieſer Anſtalt 
betrachtet wurde. In Folge der Errichtung einer eigenen „ſtaatlichen“ 
Uebungsſchule als integrirender Theil der Lehrerbildungsanſtalt (1872) 
wurde die Knaben-Volksſchule ſelbſtſtändig und Julius Mück, Oberlehrer 
in Würbenthal (öſterreichiſch Schleſien) als Oberlehrer und Leiter dieſer 
Schule ernannt und vom Landesſchulrathe beſtätigt. (4. Auguſt 1873). 
Da die Volksſchullehrer von Krems 1874 in die erſte Gehaltsklaſſe ein- 
gereiht wurden, erhielt jeder Volksſchullehrer zu Krems -- außer den 
Quinquennien =- einen Gehalt von 800 fl. und der Leiter eine Func- 
tionszulage von 200 fl.?) 

Die Stadtgemeinde brachte“ und bringt für dieſe Schule große 
Opfer. Der Bau eines neuen Knaben-Volksſ<hulgebäudes3 am 
Hafnerplaß wurde im October 1873 begonnen und 1875 vollendet. Zum 
Bau deöſelben gab Baron Wertheim in Wien 20.000 fl. und ebenſoviel 
die hieſige Sparcaſſa. Am 16. September 1875 erfolgte die Uebergabe 
des neuen Schulhauſes in feierlicher Weiſe an den Ortsſchulrath in dem 
mit dem Kaiſerbilde (ein Geſchenk des Vice-Bürgermeiſters Zeno Gögl) 
geſ<mücten großen Lehrzimmer des 1. Stokes. Bürgermeiſter Dr. Dinſtl 
ſprach den Wunſch aus, daß durch einmüthiges Zuſammenwirken der 
Schulbehörden mit dem Lehrkörper viele tüchtige und nüßliche Staats- 

bürger aus dieſer Anſtalt hervorgehen mögen. Der Schulbeſuch ließ 
jedoch in den zwei lezten Jahresſtufen viel zu wünſchen übrig. Die 
Anſtalt zählte 1874 275 Schüler, 1882 312. Ein 1873 begonnener 
Idiotenkurs, der 16---29 Kinder betraf, wurde aus Mangel an Nachwuchs 
wieder aufgelaſſen. Bei dem Schulgebäude befindet ſich ein Schulgarten 
und außerhalb der Stadt (ſeit 1861) eine zur Schule gehörige Turn- 
ſchule. ?) 

!) Gegenwärtig ſind nebſt dem Schulleiter 4 Lehrer angeſtellt, 
. ?) Chronik der Knaben-Volksſchule zu Krems. Lehrer J. Haslehner, der 
30 Jahre als Lehrer zu Weinzierl, und 1870--1882 als ſolcher an der Knaben- 
Volksſchule zu Krems thätig war, wurde am 12. März 1882 mit dem ſilbernen 
Verdienſtkreuz mit der Krone decorirt. 
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Die Mädchenſchule. 
Den Unterricht und die Erziehung der Mädchen leitete im Mittel- 

alter die Mutter. Der Unterricht beſtand in weiblichen Arbeiten, in Zucht 
und Sitte, zuweilen noch in der Muſik, dann im Leſen der Legenden 
und Gebete. Mädchen aus wohlhabenden Häuſern wurden mitunter auch 
einem Nonnenkloſter zur Erziehung übergeben. So vertraute ein Bürger 
von Krems, Namens Eigil, ſeine Tochter dem damals zu Göttweig beſtan- 
denen Kloſter der Benedictinerinnen an.?) 

Nähere Angaben über eine eigene Mädchenſchule zu Krems fehlen 
bis zur Errichtung der Schule der Engliſchen Fräulein. In der 1584 
erſchienenen neuen „Schulordnung“ werden wohl auch „Schulmeiſterinnen 
der weiblichen Jugend“ erwähnt, allein ob ſolche auch in Krems thätig 
waren, iſt nirgends urkundlich verzeichnet. In einem Proteſte der Stadt 
gegöh die Einführung der Engliſchen Fräulein in Krems heißt e8: „ein 
gemeiner Bürger ſeine Kinder (Mädchen), außer einem Druck zu leſen, 
eine Suppe zu kochen, und eine gemeine Naderei zu machen, ſonſten 
wenig lernen laſſet“.2) Wahrſcheinlich gingen die Mädchen mit den 
Knaben in dieſelbe Stadtſchule. Dieß darf man aus einer Eingabe der 
Bürgerſchaft an die Regierung vom Jahre 1707 entnehmen, in welcher 
die Beſorgniß ausgeſprohen wird, daß die Engliſchen Fräulein, welche 
in Krems eine Mädchenſchule errichten wollten, „die Kinder an ſich ziehen 
thäten, und unſere ordentliche Burgerſchul dadurch völlig verſchlagen 
werde; dieſelbe werde von dem Rector chori und zwei anderen musicis 
dirigirt und gehalten, die von dem Chordienſt nicht leben könnten und 
auf das Schulgeld angewieſen ſind“. 3) 

Als jedoch die Mädchenſchule 1725 doch zu Stande kam (S. 275), 
fand ſie bald bei der Bürgerſchaft freundliches Entgegenkommen. Der 
Schulbeſuch und in Folge deſſen die Heranbildung des weiblichen Geſchlechtes 
ſtieg mit den Jahren der erſprießlichen Thätigkeit der Engliſchen Fräulein. 
Während man 1779 108 Schülerinnen zählte, waren 1814 167 und im 
Jahre 1880 231. Der k.k. Rath Franz Neumann, welcher 1812 einer 
Prüfung der Mädchen beiwohnte, war mit den Leiſtungen der Lehrerinnen 
ſehr zufrieden und fand all ſeine Erwartung übertroffen.) Er ſchi>te 
Medaillen mit weißrothen Bändern für die fleißigſten und ſittſamſten 

') „Urbanus de Chremisia“. (Mayer, Geiſtige Cultur 1. 86. Nr. 24). 
») 1707. Proteft. Punct VIL (Kinzl, Chronik, S. 273). 
*) 1707, (Stadtarch.) 
*) 1812. Schreiben an Dechant. 
Dr. Kerſchbaumer, Geſchichte der Stadt Krems, 20 
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Mädchen, um den Ehrgeiz anzufachen. Noch mehr wirkte ſeine Stiftung 

für die ärmſten und bravſten Kinder der Schule. (S. 309). 

Die Schule beſtand aus zwei Klaſſen, von denen die erſte in eine 

untere und obere Abtheilung zerfiel. Seit der Einführung der confeſſionellen 

Geſetze in Oeſterreich gilt ſie als eine Privatſchule, die 1874 das Oeffent- 

lichfeitgrecht erlangte. Gegenwärtig beſteht ſie aus vier Klaſſen mit acht 

Abtheilungen. = Die Inſtitutsſchule fügte ſich allen Anforderungen der 

neuen Schulgeſeze. Sie erfreut ſich allgemeiner Beliebtheit und wird 

vorzüglich geleitet. Auch jüdiſche Kinder beſuchen dieſe Schule. Mütter, 

die hier unterrichtet und erzogen wurden, vertrauen ihre Töchter gerne 

ven Engliſchen Fräulein an. Es melden ſich in der Regel mehr Schülerinnen 

als aufgenommen werden können. Die Lage des Gebäudes iſt ſehr geſund, | 

die Schulräume ſind groß und licht, die Lehrmittelſammlung trefflich. | 

Die Leiſtungen dieſer Mädchenſchule werden allgemein anerkannt. Vgl. 

oben S. 259.2) 
Eine Mädchenbürgerſchule wurde 1871 errichtet. Die erſte 

Anregung zur Errichtung derſelben ging vom Bezirksſchulrathe aus, in 

welchem der Bürgermeiſter Dr. Ferdinand Dinſtl den Antrag mit der 

Ueberfüllung der Lehrzimmer in der Schule der Engliſchen Fräulein 

motivirte. Nach Genehmigung des betreffenden Statutes von Seite des 

x. f. n. ö. Landesſchulrathes wurde die Schule am 3. October des 

genannten Jahres in dem von der Gemeindevertretung dazu beſtimmten 

ehemaligen Seminargebäude feierlich eröffnet. Die proviſoriſche Leitung 

übernahm der Profeſſor an der n. ö. Lande8-Oberrealſchule Felix Eberle. 

Vorläufig begann man nur mit Einer Klaſſe und zwar der ſechsten mit 

24 Schülerinnen, die theils aus der fünften Klaſſe des Inſtitutes der 

Engliſchen Fräulein, theils aus der Ott'ſchen Privatſchule in die »neu 

errichtete Bürgerſchule übertraten. Unterricht8gegenſtände waren: deutſche 

Sprache und Aufſaßlehre, Geographie und Geſchichte, Naturgeſchichte 

und Naturlehre, Arithmetik und Geometrie, Freihandzeichnen, Schreiben, 

Geſang, Turnen und weibliche Handarbeiten; als unobligater Gegenſtand 

trat vie franzöſiſche Sprache hinzu. Den Religionsunterricht übernahm 

die Pfarrgeiſtlichkeit. = Im Jahre 1872 wurden die unteren drei Klaſſen 

der neuen Schule eröffnet, (die 1. mit 47, die 1]. mit 43 und die 111. 

mit 63 Schülerinnen), im nächſten Scnljahre die IV. und V- Klaſſe, 

ſv daß die Anſtalt 1873 complet war. Im Ganzen zählte man 

e
u
e
 

!) In das Inſtitut traten mehrere geborne Kremſerinnen ein, z. B. Bruner, 
Mandler, Kiomillner, Wimmer, Fahrthofer. Das Verdienſtkreuz mit der gold. Krone 
erhielten die Oberinnen v. Bydeskuty, Kaßdoppler und Frl. Wimmer. 
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211 Schülerinnen. Die Lehrmittelſammlung und die Schülerbibliothek 
bereicherte ſich mit jedem Jahre. Am 23. September 1873 übergab 
Director Eberle die Leitung der Lehranſtalt dem neu ernannten Director 
Johann Pfeiler, früher Director der Bürgerſchule in Ybbs. Im Schul- 
jahr 1875 betrug die Anzahl der Schülerinnen 356 (worunter 25 Jra- 
elitinen). Ueber die Leiſtungen der Anſtalt ſprachen ſich die Inſpectoren 
wiederholt befriedigend aus. Der Lehrkörper beſteht aus einem Director, 
2 Lehrern, 7 Lehrerinnen und 1 Katecheten. 2) 

Die Lehrer-Bildungsanſtalt. 

Eine k. k. Lehrer-Bildungsanſtalt wurde eigentlich ſchon im Jahre 
1775 zu Krems errichtet, indem die hier gegründete „deutſche Haupt- 
ſc<ule“ die Aufgabe hatte, im Sinne der allgemeinen Schulordnung 
vom 6. December 1774 zugleich Volksſchullehrer heranzubilden. Dieſe 
Anſtalt blieb jedoch nur Ein Jahr in Krems und wurde auf Grund 
einer Reſolution der Kaiſerin Maria Thereſia vom 31. October 1776 
nach St. Pölten transferirt. Kaiſer Joſeph Il. verordnete 1786, daß an 
jeder Hauptſchule jährlich zwei pädagogiſche Kurſe mit dreimonatlicher 
Dauer eröffnet werden, der eine im Winter-, der andere im Sommer- 
halbjahr, wodurch die Anſtalt zu St. Pölten die beſtimmte Form einer 
Hauptſchule mit dreimonatlichem pädagogiſchem Lehrcurſe annahm. Nach 
entſprechend abgelegter Prüfung erhielten die - Lehramtscandidaten kreis- 
ämtlich adjuſtirte Zeugniſſe theils als Lehrer, theils als Gehilfen. -- In 
Folge der Reorganiſirung des Schulweſens durch die „Politiſche Verfaſſung 
der deutſchen Schulen" im Jahre 1806 erhielt das biſchöfliche Conſiſtorium 
zu St. Pölten, reſpective der Domcholaſter, die Oberäufſicht iber alle 
Schulen, ſomit auch über die Lehrer-Bildungsanſtalt und Muſterſchule 
zu St. Pölten. Dieſer Zuſtand blieb bis zum 1. März 1869. 

Vom Jahre 1807 bis 1832 wurde der pädagogiſche Lehrcurs für 

Volksſchul-Präparenden nur einmal im Jahre eröffnet, 1832 auf ſechs 
Monate, 1848 auf ein Jahr, und 1852 auf 2 Jahre erweitert. Die 
Anſtalt erhielt nun ämtlich den Namen : k. k. Lehrer-Bildungsſchule. 
Mit 1. October 1869 wurde dieſelbe nach den Beſtimmungen des Reichs8- 
volfsſchulgeſezes vom 14. Mai 1869 als k.k. Lehrer-Bildungsanſtalt 
neu organiſirt und mit der Abhaltung von Lehrerprüfungen betraut. 
Seit 1820 exiſtirten Stipendien für abſolvirte Kuröhörer mit zweijähriger 

" Für die Bürgerſchule gab die Stadt 1883 1150 fl. und für die Schule der 
Engliſchen Fräulein 262 fl. aus, 

20* 



308 

Dauer. Von 1869--1870 unterſtand die Anſtalt der k. k. n. ö. Statt- 

halerei, von da an dem k. k. 1. ö. Landesſchulrathe. Ueber 2000 Lehrer 

und Gehilfen wurden an dieſer Anſtalt ausgebildet. 

Nach 95jährigem Beſtande in St. Pölten wurde die Anſtalt nach 

Krems transferirt, wobei beſonders die Localitätenfrage entſcheidend war, 

indem die Stadtgemeinde Krems ſich bereit erklärte, für die Unterbringung 

der Anſtalt auf eigene Koſten zu ſorgen. Dies geſchah im Jahre 1871. 

Im folgenden Jahre (1872) wurde die Errichtung einer „ſtaatlichen“ 

Uebungsſc<<hule als integrirender Theil der Lehrer-Bildungsanſtalt für 

Krems angeordnet und daher mit beſonderen Lehrkräften beſetzt. Director 

Hübl, der von St. Pölten mit 20 Zöglingen nach Krems überſiedelte, 

wurde deren erſter Director. Im Ganzen waren 35 Zöglinge, 1873 

waren 73, 1875 104, 1876 134. 1881 1928: “Aim 15: Juli 1875 

feierte die Anſtalt ihren hundertjährigen Beſtand und wurde zur bleibenden 

Erinnerung daran eine Schulſtiftung für arme Lehramts8zöglinge gegründet.?) 

Die Bildungsdauer der Zöglinge dauert 4 Jahre. 

Die Anſtalt iſt in einem Theile des Biariſtencollegiums (UU. Sto, 

Nord- und Weſttrack) untergebracht, wofür die Stadtgemeinde Krems 

1110 fl. Miethe zahlt.?) Der Lehrkörper beſteht aus 12 Lehrperſonen 

für 4 Jahrgänge und 4 Klaſſen. Im Jahre 1881 wurde ein in der 

Nähe der Anſtalt gelegenes Grundſtück zu einem landwirthſchaftlichen 

Verſuchsgarten für die Anſtalt um 940 fl. angekauft. Die Uebungsſchule 

wird von circa 150 Schülern beſucht. Für dürftige und würdige Zöglinge 

der Anſtalt werden von der hohen Unterrichtsverwaltung jährlich Stipen- 

vien im Geſammtbetrage von circa 400 fl. bewilligt. Die Frequenz der 

Anſtalt iſt in andauernder Steigerung begriffen. *) =- Nach dem Tode 

Hübl's (17. Februar 1883) wurde der Profeſſor der E51... Lehrer“ 

Bildungsanſtalt in Salzburg, Eduard Sacher, zum Director der Anſtalt 

ernannt. 

Schulſtiſtungen. 

In Krems beſtehen folgende Stiftungen für Volksſchulen, die zumeiſt 

von gebornen Kremſern herrühren. 

Neumann-Stiftung. Franz Carl Johann Neumann, Sohn 
eines k. k. Proviant-Officiers, war am 15. Auguſt 1771 zu Krems 

1) Hübl, Die Feier des hundertjährigen Beſt der k. kt. Lehrer-Bildungs- 
anſtalt in Krems 15 y < 270.05 Sp DREIEN eue 

2) Die ſonſtige Jahre3umlage beträgt 500 fl. 
3) Chronik der Lehrer-Bildungsanſtalt zu Lies. 

(4) 
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geboren. Er wurde Prieſter, tradirte Numismatik an der Univerſität, 

wurde Ritter des k. k. öſterreichiſchen Leopoldordens, k. k. Rath und 

Director des k. kt. Münz- und Antikencabinetes. Er bewies die treue 

Anhänglichkeit an ſeine „liebe“ Vaterſtadt, indem er ſie zum Univerſal- 

erben einſehte, doch ſo, daß ſein Vermögen nur allein zur Erziehung und 

zum Unterrichte der männlichen und weiblichen Jugend von Krems ver- 

wendet werde. !) Dieſer Entſchluß wurde von ihm ſelbſt noch bei Lebzeiten 

dahin näher beſtimmt, daß er 8000 fl. in Banco-Obligationen anwies, 

deren Intereſſen folgendermaſſen vertheilt werden ſollten: 

„1. Die von 2000 fl. in Banco-Obligationen abfallenden currenten Intereſſen 

werden dem Stadtſchullehrer, welcher die untere Abtheilung der erſten Normalclaſſe 

unterrichtet, jährlich abgereicht, wogegen derſelbe verbunden iſt, 20 arme Kinder, 

deren Eltern das Schulgeld gar nicht, oder ſchwer bezahlen können, unentgeltlich alle 

Jahre zu unterrichten. 2. Die von dem dritten und vierten Tauſend jährlich abfallen- 

den Intereſſen ſollen dazu verwendet werden, um arme Kinder in der Stadtſchule, 

bei den Piariſten in der Hauptſchule, und bei den engl. Fräulein mit Papier, Federn, 

Tinte, Rechnungstafeln und Büchern, kurz mit den zum Unterrichte nothwendigen 

Materialien zu verſehen, wobei es räthlich ſein dürfte, daß wenigere Kinder jener 

Schulen mit allen Erforderniſſen, nicht aber viele mit wenigen Hilfsmitteln verſehen 

werden. 3. Die«von dem fünften und ſechſten Tauſend jährlich abfallenden Intereſſen 

ſollen dazu gewidmet ſein, daß der fleißigſte und geſittetſte arme Knabe aus den 

Schulen der unterſten Claſſe der Stadtſchule, und ein ſolches Mädchen zum Prämium 

jährlich eine anſtändige Kleidung erhalte. Dieſe ſoll ihnen aber in natura gegeben 

werden, und nie darf dieſes Geld den Eltern dieſer Kinder zu dem erwähnten 

Zwecke behändiget werden. 4. Die von den übrigen 2000 fl. jährlich fallenden 

Intereſſen ſind dazu beſtimmt, daß jährlich, ohne Rückſicht des Standes oder der 

Vermögensumſtände, der fleißigſte und ſittlichſte Knabe der 3. Normalclaſſe an der 

Hauptſchule zu Krems (oder falls dieſe aufhörte, der oberſten Sculflaſſe an der 

Stadtſchule) und eben ſo das fleißigſte und ſittlichſte Mädchen der oberſten für 

Mädchen beſtimmten Schulklaſſe ein Prämium in Geld erhalte, jo daß für jedes 

dieſer Prämien die Hälfte der Intereſſen gewidmet werde. Die Beſorgung dieſes 

ganzen Geſchäftes bitte ich den jedesmaligen hochw. Herrn Dechant und Stadtpfarrer 

zu Krems gütigſt auf ſich zu nehmen. Demſelben allein, und ohne Zuziehung und 

Einmiſchung weſſen immer, ſoll das Recht zuſtehen, die 20 unentgeltlich zu unterrichten- 

den armen Kinder, ſo wie jene, welche die zum Unterrichte nothwendigen Materialien 

erhalten, und eben ſo die mit den im 3. und 4. Artikel beſtimmten Prämien zu 

betheilenden Kinder zu wählen, und zu beſtimmen, auc< die Anſchaffung der im 

3. Artikel erwähnten Kleidungen zu beſorgen und auszutheilen, ohne darüber irgend 

Jemand eine Rechnung zu legen. Zu den im 3. und 4. Artikel erwähnten Beloh- 

nungen haben die Vorſteher der genannten Schulen, d. i. der Director der Haupt- 

ſchule, die erſte Lehrerin bei den engl. Fräulein, oder der erſte Lehrer der Stadt- 

ſchule, drei Knaben oder Mädchen vorzuſchlagen, aber der jeweilige Herr Dechant 

und Stadtpfarrer hat allein das Recht, aus den 3 vorgeſchlagenen Individuen eines 

1) 1805, 1. Jänner. Brief an den Dechant von Krems. 
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für jedes Prämium zu wählen . . . . Z< gebe dabei meinen ausdrücklichen 
Willen zu erkennen, daß, wenn wider alles Vermuthen irgend eine Veränderung 

in dieſen meinen Beſtimmungen ſolle vorgenommen werden wollen, ich dieſe Stiftung 

als gar nicht gemacht erkläre, und das Kapital meinen Univerſalerben, oder deſſen 
Erben zur freien Dispoſition überlaſſen haben will.“.1) 

Johann Pollak, Weltprieſter, ſtiftete 2000 fl. zu einem Studenten- 

ſtipendium für einen dürftigen und fähigen Kremſer-Zögling, der etwa 
zu dem geiſtlichen Stande Beruf und Anlage zeigt; Jünglinge aus der 

Verwandtſchaft des Stifters haben den Vorzug. Das Stipendium beträgt 
jeht jährlich 92 fl.?) 

Georg Moſer, Bürger in Krems, vermachte 1880 teſtamentariſch 
der Knaben-Volksſchule 500 fl. mit der Weiſung, daß die jährlichen 
Intereſſen für dürftige Schüler zur Anſchaffung von Schreib- und Zeichen- 
requiſiten verwendet werden. 

Aus Anlaß des am 2. December 1873 gefeierten Kaiſer-Jubileums 
wurde eine Kaiſer Franz Joſeph-Jubileum3-Stiftung per 500 fl. in Obliga- 
tionen für einen armen würdigen Schüler der k. k. Lehrer-Bildungsanſtalt 
und der mit dieſer vereinigten Uebungsſchule, des k. f. Gymnaſiums und 
der Landes-Oberrealſchule errichtet. (Söhne von k. k. Staatsdienern und 
Staatsbeamten ſollen vor allem berückſichtigt werden). 

Althan-Jona-Stiftung. (ſiehe folg. Kap.) 

30. Kapitel. 

Die Mittelſ<ulen. 

Das Gymnaſium der Jeſuiten. 

Die lateiniſche Landesſchule, welche zur Zeit der Reformation in 
Krems errichtet wurde und von der oben (S. 294) die Rede war, kann 
wohl nicht als ein Gymnaſium im jeßigen Sinne bezeichnet werden, 
wenn ſie auch mehr leiſtete als die gewöhnliche Volksſchule. Ein ſolches 
wurde erſt von den Jeſuiten errichtet, welche 1615 nach Krems kamen. 
Auf die Errichtung eines Gymnaſiums war ihre erſte Aufmerkſamkeit und 
Thätigkeit gerichtet. Schon im zweiten Jahre ihres Hierſeins (St. Michaels- 
tag 1616) eröffneten ſie dasſelbe mit 30 Schülern und 3 Profeſſoren. 
Anfangs waren nur vier Grammaticalclaſſen, aber ſchon im nächſten 

?) Beilage zum Neumann'ſchen Teſtament v. I. 1814. 1. 
?) Stiftbrief ddo, 1814, DIET 0 S] 54. Jänner, 


